
Erlaubnisverfahren gemäß § 29 Straßenverkehrsordnung (StVO) 
 
• Achtung: 

 
Das  Antragsverfahren und die hierbei zu prüfende Erfüllung der zulassungsrechtlichen 
bzw. technischen Anforderungen an die Fahrzeuge haben sich verändert!!! 
 

• Nachfolgende kreisangehörige Städte sind für die Erteilung einer Erlaubnis in ihrem 
Bereich selbst zuständig: 
 
- Bad Honnef 
- Bornheim 
- Hennef 
- Königswinter 
- Lohmar 
- Meckenheim 
- Niederkassel 
- Rheinbach 
- Sankt Augustin 
- Siegburg 
- Troisdorf 
 
Die Vereine wenden sich dann bitte an die jeweiligen Ordnungsämter 
 

• Beantragung: 
 

Auf Vordruck, der beim Straßenverkehrsamt angefordert werden kann. 
---> Vordruckformular mit Anlagen hier herunterladen <--- 
 
 

• Bearbeitungsdauer 
 
ca. 4 Wochen. 
 
 

• Gebühren 
 
50,-- € (bei Erlaubniserteilung durch den Rhein-Sieg-Kreis) 
 
 

• Benötigte Unterlagen 
 
- Haftungserklärung gemäß § 29 StVO (liegt dem Antrag bei), 
- Versicherungsbestätigung, aus der sich ergibt, dass alle Risiken, die sich aus der 

Teilnahme am Umzug ergeben, einschließlich einer evtl. Personenbeförderung, 
abgedeckt sind (Mustererklärung ist abgedruckt), 
bei Tiergespannen den Nachweis einer Tierhalterhaftpflichtversicherung, 

- Aufstellung der Fahrzeuge, die am Umzug teilnehmen, 
- Betriebserlaubnis bzw. bei zugelassenen Fahrzeugen Fahrzeugschein 
 
sofern erforderlich 
 
TÜV-Gutachten, 
Bestätigung zum Gutachten 
 



Rhein-Sieg-Kreis 
Der Landrat 
Straßenverkehrsamt 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
 
53721 Siegburg 
 
 
 
 
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Durchführung von 
Brauchtumsveranstaltungen  gem. § 29 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) 
 
 
Art der Veranstaltung:                                                    Karnevalsumzug, Erntezug 
 
 
Datum und Uhrzeit (Beginn/Ende): 
 
 
Ort (Zugweg, Fahrstrecke etc.): 
 
 
 
Verantwortlicher Veranstalter: 
 
 
Name, Anschrift, Telefon, Fax 
 
 
 
Gesamtanzahl der teilnehmenden Fahrzeuge: 
 
 
Pro Fahrzeug/Fahrzeugkombination sind anzugeben: 
 
 
    - Fahrzeugart: 
 
 
    - Zugwagen Nummer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    -  Kennzeichen der Zugmaschine/Anhänger: 
   
 
    - Liegt ein TÜV-Gutachten bezüglich evtl. Umbauarbeiten  
      am Fahrzeug/Anhänger vor?  
 
 
 
   Sofern die Fahrzeuge nicht zugelassen sind, 
   bitte angeben, ob  
 
    -  ein TÜV-Gutachten und/oder 
 
    -  eine Betriebserlaubnis 
 
    vorliegt. 
                                                                                                                      
     
    V. g. Aufstellung bitte beifügen!!! 
                                                                                                                                    
 
 
 
Der Antrag ist mindestens 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn einzureichen. 
 
Ein Merkblatt über das Genehmigungsverfahren für den Betrieb von 
Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen bei Brauchtumsveranstaltungen ist 
beigefügt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                   _________________________ 
Ort und Datum                                                                          Rechtsverbindliche Unterschrift                   
                           
 
 
 
 
 
 



 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

 
 
 
 
1.  TÜV-Gutachten, sofern erforderlich 

 
2.  Bestätigung zum Gutachten 
 
     Für Fahrzeuge, für die ein Gutachten vorgelegt wird, hat  der 

Veranstalter/Antragsteller darüber hinaus durch Unterschrift eines 
Verantwortlichen zu bestätigen, dass das Fahrzeug nach Erstellung des 
Gutachtens nicht mehr baulich verändert wurde.  

                                                                                                                                                   
3.   Betriebserlaubnis  
 
4.   Gutachten analog den Richtlinien für den Bau und  Betrieb   
      pferdebespannter Fahrzeuge der Deutschen Reiterlichen Vereinigung für   
      Fahrzeuge, bei denen ein Anhänger durch Zugtiere gezogen wird. 

 
5.   Fahrzeugaufstellung 

 
 
Fahrzeugaufstellungen sowie die Gutachten/Betriebserlaubnisse sind dem 
Antrag beizufügen   bzw. der Genehmigungsbehörde spätestens eine Woche vor 
Veranstaltungsbeginn vorzulegen. Nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 
können die Gutachten  am Veranstaltungstag vorgelegt werden.                                                       
 
 
6.   Haftungserklärung gem. § 29 StVO (siehe Anlage) 

 
7.   Nachweis über einen ausreichenden Versicherungsschutz (Muster siehe 
      Anlage)  
 
8.   Tierhalterhaftpflichtversicherungsnachweis bei Tiergespannen 
 
9.   Streckenplan oder Handskizze 
                          
                                                              



 

 A R O G A N Z 
  Versicherungsgruppe 
 
K NV/04801/015/7159333-9        78  Aroganz Versicherungsgruppe 
 Direktion Köln 
Herrn  Anschrift siehe unten 
Karl-Heinz Mustermann Sevice-Bereitschaft 8-21 Uhr 
Bergstraße 11 Telefon: 0221 / 800 800 600 
 (Siehe auch Durchwahl) 
51570  Windeck Telefax: 800 800 610 
 
 Herr Schlegel        Tel.: 1234 
 Datum: 17.01.2003 
 
 
Kraftfahrtversicherung Versicherungsschein-Nr.:  K NV-BT11 78113721-H 
 (bitte stets angeben) 
 Amtliches Kennzeichen: SU - 04780 
 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann, 
 
wir bestätigen Ihnen, dass abweichend von den Allgemeinen Bedingungen für die 
Kraftfahrtversicherung (AKB) auch dann Versicherungsschutz gewährt wird, wenn das 
Fahrzeug durch die Teilnahme an einem Festumzug am 

 

zu einem anderen als in Ihrem Antrag angegebenen Zweck genutzt wird bzw. für die 
Zuteilung eines Kurzzeitkennzeichens für o.g. Zeitraum gültig ist. 
 
Die Versicherung umfasst gemäß § 10 a der Allgemeinen Bedingungen für die 
Kraftfahrtversicherung (AKB) auch Schäden, die durch einen mitgeführten 
Anhänger/Auflieger verursacht werden, der mit dem Fahrzeug verbunden ist oder sich 
während des Gebrauchs von diesem löst und sich noch in Bewegung befindet. 
 
Das gilt auch für Schäden, die bei einer genehmigten Personenbeförderung die Insassen 
des Anhängers/Aufliegers erleiden, sofern die gemachten Auflagen erfüllt werden. Diese 
Schäden sind allerdings nur bis zur Höhe der gesetzlichen Mindestdeckungssummen 
gedeckt. 
 
Sollten Sie hierzu Fragen haben – Ihr oben genannter Ansprechpartner hilft Ihnen. 
 
 
Mit freundlichem Grüßen 
Ihre Aroganz 
Versicherungsgruppe 
 
 
 
 
 
Schnösel                    Müller 







Rhein-Sieg-Kreis
2008 Zugnummer:

Verein

Verantwortlicher

Anschrift

Ort

Tel. Nummer

zugel. Fahrzeug Traktor

Kennzeichen: LKW

PKW

SU - Sonstiges
oder
         - grüne Nummer 

liegt vor : 

Schreiben Versicherung 
mit/ohne Personenbeförderung

Fahrzeug noch nicht zugelassen  !!!

Anhänger zugelassen
SU - 
oder            - 

Betriebserlaubnis

Betriebserlaubnis nicht auffindbar

ohne Zulassung unter 3,5 t
und ohne  Betriebserlaubnis

TüV - Bremsprobe

über 3,5 t

TüV Gutachten  erforderlich 

historischer Wagen 

TüV  - Bremsprobe 

Bemerkungen: 
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